
Neue Anforderungen an die Staatlichen Notariate
Aus der Rede des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ministerrates und Ministers der Justiz, Heusinger, 
zur Begründung des Gesetzes über das Staatliche Notariat vor der Volkskammer am 5. Februar 1976
Das Gesetz über das Staatliche Notariat ist ein weite
rer Schritt zum zielstrebigen Ausbau unserer Rechts
ordnung. Es dient der Erhöhung der Rechtssicherheit 
und Stärkung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Dieses 
Gesetz ordnet sich ein in die Reihe der auf der Grund
lage der Beschlüsse des VIII. Parteitages der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands verabschiedeten be
deutsamen Gesetze, von denen mehrere die spezifische 
Tätigkeit der Justizorgane berühren und ein höheres 
Niveau ihrer Arbeit zum Ziele haben. Die gesetzliche 
Regelung ist erforderlich, um entsprechend dem Stand 
der erreichten gesellschaftlichen Entwicklung Stellung 
und Aufgaben des Staatlichen Notariats zu bestimmen 
und zugleich die Übereinstimmung zum neuen Zivil- 
recht herzustellen. Auch dieses Gesetz ist darauf ge
richtet, die weitere Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft aktiv zu beeinflussen und zu fördern.
Seit ihrer Errichtung im Jahre 1952 hat sich die Rolle 
der Staatlichen Notariate wesentlich verstärkt. Im Ver
lauf der gesellschaftlichen Entwicklung haben ihre Auf
gaben zur Verwirklichung des sozialistischen Rechts, 
insbesondere des Zivil-, Familien- und Bodenrechts, 

, nach Inhalt und Umfang eine kontinuierliche Erweite
rung erfahren. Die Staatlichen Notariate erfüllen als 
Justizorgane unseres sozialistischen Staates politische 
Anforderungen und wirken bei der Gestaltung gesell
schaftlicher Rechtsverhältnisse zwischen Bürgern so
wie zwischen Bürgern und Betrieben mit. Die exakte 
Durchführung ihrer Aufgaben sichert, daß sich die ent
stehenden Rechtsbeziehungen mit den gesellschaftlichen 
Erfordernissen in Übereinstimmung befinden und den 
Rechtsvorschriften entsprechen. Auf diese Weise tragen 
die Staatlichen Notariate dazu bei, das sozialistische 
Recht zum Nutzen unserer Gesellschaft und ihrer Bür
ger zu verwirklichen sowie Rechtskonflikten vorzubeu
gen. In dieser zusammengefaßt dargelegten Aufgaben
stellung verdeutlicht sich das Wesen der notariellen 
Tätigkeit bei der Durchsetzung der Gesetzlichkeit und 
bei der Gewährleistung der Sicherheit im Rechtsver
kehr. Diesem politisch wichtigen Erfordernis noch bes
ser Rechnung zu tragen war ein Anliegen bei der Aus
arbeitung des Gesetzentwurfs.
Besonders nach dem VIII. Parteitag der SED hat die 
Arbeit der Staatlichen Notariate im Zusammenhang mit 
der Verwirklichung der Hauptaufgabe eine inhaltliche 
Weiterentwicklung erfahren. Sie ist davon bestimmt, 
in bedeutendem Umfange Anforderungen zu erfüllen, 
die in ihren Auswirkungen wesentlich der Durchset
zung der Wirtschafts- und Sozialpolitik unseres Staates 
dienen. Hierin zeigt sich z. B. das Neue an Aufgaben, 
wie es das Gesetz zum Ausdruck bringt.
So ist die Notariatstätigkeit geprägt durch die in be
stimmtem Umfange notwendige Mitwirkung bei der 
Übertragung des Eigentums an Grundstücken für volks
wirtschaftlich wichtige Investitionsvorhaben der Indu
strie und des Bergbaus, insbesondere zur Sicherung des 
Kohle- und Energieprogramms, sowie für den Ausbau 
von Verkehrswegen. Dies zeigt, welche zusätzlichen Auf
gaben den Staatlichen Notariaten bei der Mitwirkung an 
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft erwachsen sind. Dabei sehen sie ihre Aufgabe 
nicht allein in der gebotenen juristisch exakten Beur
kundung der erforderlichen Verträge, sondern beteili
gen sich darüber hinaus an der gesellschaftlichen Vor
bereitung der Maßnahmen. Dem entsprechen sie, in
dem sie z. B. in Einwohnerversammlungen und bei 
individuellen Aussprachen die politische Notwendig

keit solcher der staatlichen Planung entsprechenden 
Veränderungen erläutern und die Bürger juristisch be
raten.
Auf der Grundlage der sozialistischen Prinzipien für die 
Arbeitsweise der Organe der Staatsmacht und ihrer 
engen Verbundenheit zur Arbeiterklasse besteht zwi
schen den Staatlichen Notariaten und den Bürgern ein 
vertrauensvoller Kontakt. Die Notare erteilen in brei
tem Umfang Rat und Hilfe. Sie nehmen z. B. jährlich 
rund 300 000 Beurkundungen und Beglaubigungen vor; 
ein großer Teil davon betrifft den Erwerb oder die an
derweitige Überlassung von Grundstücken und Gebäu
den für Wohn- und Erholungszwecke an Arbeiter- und 
kinderreiche Familien. Der Abschluß von Verträgen 
über die Bereitstellung von Bauland für den staatlichen 
Wohnungsbau sowie zur Errichtung von Eigenheimen 
nimmt einen wichtigen Platz ein. Auch die Gestaltung 
von Rechtsbeziehungen zur Gewährung und Sicherung 
von Krediten für den Um- und Ausbau sowie für die 
Modernisierung von Wohnungen ist eine sich auf die 
Lebensbedingungen vieler Bürger unmittelbar auswir
kende Aufgabe.
Zur Unterstützung und Gewährleistung der Erholung 
der Werktätigen erfüllen die Staatlichen Notariate beim 
Abschluß von Verträgen über Grundstücke für die Wo
chenend- und Freizeitgestaltung umfangreiche Aufga
ben. Zur Regelung von Erbschaftsangelegenheiten sowie 
von Vormundschaften und Pflegschaften werden jähr
lich annähernd 120 000 Verfahren bearbeitet. Die Notare 
leisten eine wirksame rechtserläuternde und rechtspro
pagandistische Arbeit. Diese wurde inhaltlich wesent
lich qualifiziert und verstärkt. Hierdurch tragen sie nicht 
nur zur sachgerechten Information und Beratung der 
Beteiligten im Notariatsverfahren, sondern darüber hin
aus in vielfältiger Weise zur weiteren Entwicklung des 
sozialistischen Rechtsbewußtseins der Werktätigen 
bei.
Die umfangreiche Tätigkeit der Staatlichen Notariate 
und die neue Qualität ihrer Aufgaben spiegeln sich in 
dem Gesetz wider. Es dient dem Ziel, eine verantwor
tungsbewußte Rechtsausübung durch die Bürger und 
Betriebe zu gewährleisten, und ist darauf gerichtet, ge
setzlich garantierte Rechte und Interessen der Bürger 
und Betriebe durchzusetzen. Diese Rechte gestaltet es 
im Rahmen des von ihm umrissenen Zuständigkeits
bereichs weiter aus.
Das Gesetz verpflichtet die Staatlichen Notariate, in 
ihrer Arbeit das sozialistische Eigentum zu sichern und 
die Vermögensinteressen unseres Staates, der sozialisti
schen Betriebe und Einrichtungen sowie der gesell
schaftlichen Organisationen zu wahren. Da ein großer 
Teil ihrer Tätigkeit der Regelung von Vermögensange
legenheiten dient, erhält diese Verpflichtung eine be
sondere gesellschaftliche Bedeutung.
Das neue Gesetz geht davon aus, daß die Erfüllung der 
Aufgaben der Staatlichen Notariate der Durchführung 
der Politik von Partei und Staatsführung bei der wei
teren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und 
der kontinuierlichen Erhöhung des materiellen und kul
turellen Lebensniveaus des Volkes dient. Es bringt zum 
Ausdruck, daß dieses Justizorgan im Rahmen der ihm 
übertragenen Verantwortung einen Beitrag zur plan
mäßigen Verwirklichung unseres Rechts leistet und da
bei mit anderen Staatsorganen und gesellschaftlichen 
Organisationen eng zusammenarbeitet. Es wird im 
Kreisgebiet auf der Grundlage der Verfassung, der Ge-
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